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Was gehört in die Patientenakte?

• Anamnese

• Aufnahmebogen

• diagnostische Befunderhebung

• Funktionsbefunde

• Laborbefunde

• Medikation

• ärztliche Anordnungen zur Pflege

• Dokumentation der Aufklärung

• Arztbrief/Epikrise, Verlegungsbericht

• Bestrahlungsbericht (gemäß § 28
RöntgenVO, § 43 StrahlenschutzVO)

• EKG

• EEG

• CTG/Tokogramm

• histologische Untersuchungsberichte

• szintigraphische Aufnahmen

• OP-Bericht, Anordnungen zur
Lagerung auf dem OP-Tisch

• Rat zum Zwecke der Inanspruchnahme

• eines Spezialisten (gemäß § 1a MBO)

• Ergebnis konsiliarischer
Untersuchungen

• Ultraschallbilder
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Was ist die Folge?
Weil die Befunde über mehrere Jahre
aufbewahrt werden müssen, werden
einzelne Patientenakten immer dicker
und dadurch unübersichtlicher.

Die Aktenschränke nehmen immer
mehr Platz in der Arztpraxis.

Die einzige vernünftige Lösung heutzutage ist die elektronische Speicherung der
Befunde.
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Arbeitsweise und Ergonomie

Häufige Vorurteile:

• vom Papier liest sich besser

• in der Karteikarte finde ich leichter

• die Tagespost nehme ich lieber nach Hause
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Markieren und 
in die Karteikarte
übernehmen

Patient wird vorgeschlagen
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Wirtschaftliche Aspekte

Arzthelferin verbringt 30 Min / Tag für das Suchen der Befunde

Zus. 30 Min / Tag für das Einordnen der Befunde

Falsch abgelegte Dokumente werden Sie NIE finden.

Faustregel:

Mit der Einführung eines elektronischen Archivs, können Sie
sich eine Arbeitskraft sparen.
Das heißt aber nicht unbedingt, dass Sie Personal entlassen sollen.

Sie können eher den Personalmangel entkräften.
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Rechtliche Aspekte
Berufsrechtlich ist die digitale Archivierung von Patientendaten auf „elektronischen
Datenträgern oder anderen Speichermedien“ – gemäß § 10 Abs. 5 MBO – grundsätzlich
zulässig. Damit sind die digital archivierten Dokumente in ihrer Rechtsform dem Mikrofilm
gleichgestellt. Kassenarztrechtlich (gemäß § 95 Abs. 3 SGB V) und gesundheitsrechtlich
(gemäß § 28 RöntgenVO und § 43 Abs. 1 und 2 Strahlenschutz-VO) ist die elektronische
Archivierung ebenfalls zulässig.

Die beiden Speichermedien „Mikrofilm“ und „elektronischer Datenträger“ haben allerdings
gemein, dass sie, im Gegensatz zum originalen Papierdokument, keine Urkundenqualität
erreichen.  Digitale Dokumente erreichen im Hinblick auf ihre Beweisqualität im
deutschen Rechtswesen lediglich den Rang eines „Objekt des Augenscheins“. Sie
unterliegen somit der freien Beweiswürdigung durch den Richter.

Wenn die „Ordnungsmäßigkeit“ des Archivierens – ordnungsgemäße Speicherung und
ordnungsgemäße Indexierung – vom Anwender nachgewiesen werden kann, liegt ein
nachhaltiges Indiz für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Fälschungssicherheit des
digitalen Dokuments vor. Damit erreicht es den rechtlichen Status des „Objekts des
Augenscheins hoher Qualität“, das der Urkunde nahe kommt und zur Umkehr der
Beweislast führen kann – es wird beweissicher.
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Wenn die „Ordnungsmäßigkeit“ des Archivierens – ordnungsgemäße Speicherung und
ordnungsgemäße Indexierung – vom Anwender nachgewiesen werden kann, liegt ein
nachhaltiges Indiz für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Fälschungssicherheit des
digitalen Dokuments vor. Damit erreicht es den rechtlichen Status des „Objekts des
Augenscheins hoher Qualität“, das der Urkunde nahe kommt und zur Umkehr der
Beweislast führen kann – es wird beweissicher.

Mit anderen Worten, die Gegenseite muss den Beweis erbringen, dass Ihnen der Fehler
unterlaufen ist.
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Rechtliche Aspekte

Wenn Sie allerdings 100% sicher sein wollen,

legen Sie Ihre Dokumente unsortiert in Kartons
und beschriften Sie diese nach dem Muster:
Quartal I / 2008, Quartal II / 2008 usw.
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Leitfaden für die Einführung eines elektronischen Archivs

• ab Tag X alle Dokumente elektronisch
speichern

• Dokumente regelmäßig übernehmen und
keine Staus entstehen lassen

• alte Befunde nur bei Bedarf übernehmen,
wenn gerade der Patient in die Praxis kommt

• organisatorische Maßnahmen für die
Dokumentenfreigabe einführen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

PROMUC GmbH

Adalbert-Stifter-Str. 13
85540 Haar

Tel. 089 / 456 404 80
http://www.promuc.de


